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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Erläuternde Zusammenfassung: 
 
Nach Unterabsatz 1.1.3.2 d) sind Feuerlöscher auch als beförderte Ladung freigestellt. Hier be-
steht ein Widerspruch zur Sondervorschrift 594. 
 
Zu treffende Entscheidung: 
 
Formulierung des Unterabschnitts 1.1.3.2 d) wie folgt: 
 
d) Gasen in Ausrüstungsteilen zum Betrieb des Fahrzeugs (z.B. Feuerlöscher), auch als Ersatz-

teile und als beförderte Ladung (z.B. gasgefüllte Fahrzeugreifen) 
 
Damit zusammenhängende Dokumente: 
 
Keine. 
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Einführung 
 
Die Freistellung für Ersatzteile und beförderte Ladung darf sich nur auf gasgefüllte Fahrzeugreifen 
beziehen, da die Beförderung von Feuerlöschern der Sondervorschrift 594 unterliegt. 
 
 
Antrag 
 
Unterabschnitt 1.1.3.2 d) erhält folgenden Wortlaut: 
 
d) Gasen in Ausrüstungsteilen zum Betrieb des Fahrzeugs (z.B. Feuerlöscher), auch als Ersatz-

teile und als beförderte Ladung (z.B. gasgefüllte Fahrzeugreifen);" 
 
 
Begründung 
 
Klarstellung. 
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